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RS OGH 1960/11/24 Okt1/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1960

Norm

KartG 1959 §3

KartG 1959 §12

Rechtssatz

Die im Kartellvertrag enthaltene Bestimmung, wonach der Vorsitzende und die Bevollmächtigten des Kartelles im Zuge

des Eintragungsverfahrens die vom Kartellgericht gewünschten Änderungen der Kartellvereinbarung selbst

vornehmen dürfen, ist eine Spezialvollmacht, gegen deren Erteilung kartellrechtlich keine Bedenken bestehen.
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